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Betrifft: Richtlinie 2014/40/EU

E-Zigaretten und Nachfüllbehälter müssen den zuständigen Behörden sechs Monate vor dem 
beabsichtigten Inverkehrbringen durch die Hersteller und Importeure gemeldet werden 
(Stillhaltepflicht gemäß Artikel 20 Absatz 2). Rechtsgrundlage ist die Umsetzung der 
Tabakerzeugnisrichtlinie (2014/40/EU) vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf 
von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG. 
Laut Erwägungsgrund 36 der Tabakerzeugnisrichtlinie soll dies den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre 
Aufsichts- und Kontrollaufgaben wahrzunehmen.

Es bestehen Zweifel, dass die Ressourcen dieser Behörden ausreichen, um diesen Aufgaben 
entsprechend der Stillhaltepflicht nachzukommen.

EU-Marktakteure halten sich an die Stillhaltepflicht, um einen wirksamen Verbraucherschutz zu 
unterstützen. Zahlreiche Händler aus Drittstaaten, z. B. China, liefern jedoch unter Missachtung der 
Stillhaltepflicht E-Zigarettenerzeugnisse ohne Kontrollen direkt aus Drittstaaten an Verbraucher in der 
Union. Diese Erzeugnisse bergen das Risiko, den Produktsicherheitsanforderungen nicht zu 
entsprechen. Verbraucher finden sie attraktiv, da sie via Privatimport Monate früher erhältlich sind.

Wie oft wurde die Beachtung der Melde- und Stillhaltepflichten durch europäische Importeure oder 
Hersteller von E-Zigaretten sowie E-Zigaretten-Unternehmen aus Drittstaaten bisher kontrolliert?

Wie oft wurde das Inverkehrbringen eines E-Zigarettenerzeugnisses bei Pflichtmissachtung 
verhindert?


